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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1990

Norm

AFB Art5 Abs2 lita

VersVG §97

Rechtssatz

Es besteht kein Zweifel, daß die Chance, die Neuwertdi5erenz durch Sicherung des Wiederaufbaues (oder dessen

Durchführung) zu erlangen, einen Bestandteil des Versicherungsvertrages bildet. Die Chance auf den Erwerb des

Rechtsanspruches als Teil des Vertrages wird "automatisch" an den Erwerber weitergegeben, ohne daß es eines

eigenen Übertragungsaktes bedarf.
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